
Nachweispflichten – Kreis der Nachweispflichtigen (§ 2 NachwV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abfallerzeuger 

Entsorgungsnachweis EN 

Kein Nachweis nachweispflichtig 

> 2 t /Jahr 

(Summe) 

Übernahmeschein 

Nicht gefährlich gefährlich 

Anordnung 

Begleitschein  

< 2 t /Jahr 

(Summe) 

Übernahmeschein 

Keine 

Mengengrenzen 

Keine gesetzlichen 

Vorgaben 
< 20 t /Jahr 

(Summe) 

> 20 t /Jahr 

(Summe) 

Sammelentsorgungs
nachweis SN Vorabkontrolle  

Verbleibkontrolle  


